


























































































MAKE YOUR TOOL A FRIEND

DACHDECKER / ZIMMERER
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KAPSELHEBER IN SCHIEFERHAMMERFORM

lieferbar auch mit Werbeaufdruck

Bottle-opener, slate hammer design
also available with publicity print

Décapsuleur, modèle marteau de couvreur
disponible avec impression publicitaire

06380000 60 125 1

06381000 60 125 1

vernickelt / nickel-plated / nickelé

vermessingt / brass-coated / laitonné

DACHDECKER-EMBLEM AUF SCHIEFERPLATTE

verchromte Originalwerkzeuge, nur für Innenwände geeignet

Roofer label on slate plate
chrome-plated original tools, only suitable for inside wall

Emblème de couvreur sur une plaque en ardoise
outils chromés, seulement pour l‘intérieur

06500000 10 kg Ø 420 1

DACHDECKER-EMBLEM

aus schwerem Metallkunstguss, besonders für Außenwände geeignet

Roofer label
made of heavy metal art casting, specially suitable for outwall

Emblème de couvreur
fabrication artisanale en fonte, spécialement pour l‘extérieur

06501000 13 kg Ø 540 1

HAUBRÜCKE, GEBOGEN

feingeschliffen, hochglanzpoliert und mit einer dreifachen Oberflächenveredelung versehen,
Gravur vor der Oberflächenveredelung möglich, 100 % Handarbeit

Slater‘s anvil, bent
ground and polished finish, with triple surface refinement, engraving possible before surface
refinement, 100 % hand-made

Enclume de couvreur, courbée
polie et triple traitement améliorant la surface, gravure possible avant le traitement de la
surface, 100 % fabriqué à la main

07031000 500 310 1

07032000 500 310 1

verchromt / chrome-plated / chromé



Weitere Informationen finden Sie auf Seite 102

DER FREUND
EXPANDER

Der neue FREUND-EXPANDER
ein Aufweitgerät für Regen-Fallrohre aus Kupfer und Zink mit einer Einstecktiefe bis 50 mm.
Lieferbare Größen: Ø 60, 76, 80, 87, 100 und 120 mm.

Die solide und funktionelle Konstruktion macht den FREUND-EXPANDER zu einem effektiven
und effizienten Muffen-Werkzeug – absolut wartungsfrei.

DER NEUE FREUND-EXPANDER – EIN GERÄT, KOSTENGÜNSTIG, VIELE VORTEILE!
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Verkaufsbedingungen der P. F. FREUND & CIE. GmbH

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den
Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle vorherigen Versionen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen (auch solche mit anderer Bezeichnung)
verlieren hiermit ihre Gültigkeit und werden durch die vorliegende Fassung ersetzt.

(3) Vereinbarungen und Nebenabreden, insbesondere solche, die diese Bedingungen abändern oder ergänzen,
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung ver-bindlich.

(4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Vertragsschluss – Unterlagen

(1) Unser Angebot ist unverbindlich und freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
Angaben zu Abmessungen, Gewichten, Beschaffenheit und sonstige Beschreibungen unserer Produkte, sind nur
annähernd und nicht zugesichert, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt; Abweichungen,
Änderungen und technische Verbesserungen bleiben vorbehalten.

(2) Der Vertrag kommt entweder mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder durch Lieferung zustande.
(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und

Schutzrechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich
Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Der Mindestbestellwert beträgt € 150,00.

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag
der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher
Vereinbarung. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs, insbesondere zur
Höhe des Verzugsschadens.

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist er nur insoweit befugt,
als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit – Verzug

(1) Die angegebene Lieferzeit ist nur dann verbindlich, wenn dies in der Auftragsbestätigung schriftlich nie-dergelegt
worden ist.

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben uns vorbehalten.

(3) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 2 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuldnerverzug geraten ist.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im
Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen,
sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, dass
sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. Wir haften ferner nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grobfahrlässigen
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern
der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vor-sätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-pischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften
auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Im übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Verzugswoche im Rahmen einer pau-schalierten
Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Auftragswertes, maximal insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des
Auftragswertes.

(6) Sonstige gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben unberührt.

§ 5 Gefahrübergang – Verpackung

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Die Gefahr geht
auf den Besteller über, sobald die Ware das Werk oder den in der Auftragsbestätigung genannten Ort verlassen
hat.

(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zu-rückge-
nommen, ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Ver-packungen auf
eigene Kosten zu sorgen.

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die
insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

§ 6 Mängelhaftung – Gewährleistung

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Durch Verhandlungen über Bean-standun-
gen wird nicht auf den Einwand verzichtet, dass die Mängelrüge nicht oder nicht ausreichend gewesen sei.

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangel-
beseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbe-seitigung sind
wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, ins-besondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an
einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde, maximal jedoch bis zur Höhe des Kaufpreises. Schlägt
die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht,
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften nach
den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies
gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist unsere Haftung ausgeschlossen. Dies gilt, soweit
gesetzlich zulässig, insbesondere für die Haftung für leichte Fahrlässigkeit.

(6) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Die Verjäh-rungsfrist
im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab
Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung – Schadensersatz

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur
des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenser-satzansprüche aus
Verschulden bei Vertragsschluss, für Mangelfolgeschäden, wegen sonstiger Pflichtver-letzungen oder wegen
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt – Rechte und Pflichten bezüglich der Kaufsache

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsver-bindung
mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs-verzug, sind
wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt
vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch
uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt,
der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten
– anzurechnen.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig
durchführen.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benach-richtigen,
damit wir rechtzeitig unsere Rechte geltend machen, insbesondere Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
Unterlässt der Besteller dies aus von ihm zu vertretenden Gründen, haftet er für den daraus ent-stehenden
Schaden.

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab,
die ihm aus dem Weiterverkauf gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen,
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und
insbesondere keine Zwangsvollstreckungs- oder Insolvenzmaßnahmen gegen ihn eingeleitet wurden. Ist dies aber
der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
(Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder sonstige Belastungen der Kaufsache sind dem Besteller nicht
gestattet. Eine Abtretung von aus der Geschäftsbeziehung resultierenden Forderungen des Bestellers an Dritte
bedarf zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.

(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Datenschutz

(1) Die im Zusammenhang mit dem bestehenden Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden von uns, unter
Einhaltung des Datenschutzgesetztes, zum Zwecke der Verarbeitung gespeichert. Wir stellen sicher, dass
schutzwürdige Belange nicht beeinträchtigt werden.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstrei-
tigkeiten; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort für die Lieferung der Versandort

der Ware; Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Bestellers ist unser Geschäftssitz.

HRB 5810 AG Wuppertal
Geschäftsführer: Hans-Dieter Sanker
ILN: 40 14 118 00000 1Ust.IdNr.: DE 121 098 895

© by P .F. FREUND & CIE. GmbH 2002
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PROFESSIONELLES WERKZEUG BRAUCHT DAS HANDWERK
Vor allem wenn sich der Einsatz von Maschinen nicht rechnet. 
Keine Kompromisse in der Qualität und der Langlebigkeit. Handwerkliches 
Geschick und meisterliche Arbeit durch FREUND … Dein Werkzeug

PROFESSIONAL TOOLS NEEDS THE HANDICRAFT
Particularly if the effort of machines does not worth itself. No compromises 
in quality and lifetime of tools. Handicraft fate and masterly work makes 
your tool a FRIEND … make your tool a FRIEND

„Zeige mir Dein Werkzeug und ich 
sage Dir, wie Du arbeitest …“

„Show me your tools and I‘ll tell 
you how you work …“

„Montres-moi tes outils et je te 
dirai comment tu travailles …“

Particulièrement quand l‘utilisation d‘une machine ne convient pas.
Pas de compromis en matière de qualité et de durée de vie.
Avenir de l‘artisanat et travail de maître par FREUND … ton outil.

DES OUTILS PROFESSIONNELS A BESOIN L’ARTISANAT

MAKE YOUR TOOL A FRIEND

Anfahrt

Autobahn A43 Bochum/Wuppertal
-  Kreuz Wuppertal-nord auf die A1 richtung Köln

Autobahn A1 Dortmund/Köln
-  Ausfahrt Wuppertal-ronsdorf (Ausfahrt-nr. 94)
-  richtung Wuppertal-ronsdorf/Cronenberg
-  1. große Ampel links abbiegen auf die
  Blombachtalbrücke 
-  immer geradeaus, nach 2 km auf die 
   Schnellstraße
-   nach dem Tunnel an der Ausfahrt Cronenberg 

abfahren und an der Ampel links abbiegen
-  nächste Ampel rechts (an der Shell-Tankstelle)  
 nach ca. 300 m befi ndet sich Freund auf der 
  rechten Seite

Autobahn A46 Düsseldorf/Wuppertal 
oder B 224 Essen/Solingen
-  am Sonnborner Kreuz 
  richtung Wuppertal-ronsdorf / Cronenberg
-  Ausfahrt Wuppertal-ronsdorf / Cronenberg
-   durch Burgholztunnel richtung A1 

Wuppertal-ronsdorf / Cronenberg
-   ca. 300 m hinter dem Tunnel rechts richtung 

Cronenberg abfahren
-  Shell-Tankstelle rechts
-   Freund befi ndet sich nach weiteren 300 m auf 

der rechten Seite

WEGWEISER ZU FREUND:



P. F. Freund & CIE. GmbH
Hahnerberger Straße 94-96
D-42349 Wuppertal
Telefon:	 +49 (0)2 02/4 09 29-0
Telefax:	 +49 (0)2 02/4 09 29-29
E-Mail: info@freund-cie.com
www.freund-cie.com
Schutzgebühr EUR 5,–
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DACHDECKER | ZIMMERER I KLEMPNER I TROCKENBAU
ROOFER | COUVREUR  |  CARPENTER | CHARPENTIER | Sheet Metal Worker | FERBLANTIER | DRYWALL | MAÇONNERIE




